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Bekanntmachung 

der Stadt Ahlen 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Ahlen für das 
Haushaltsjahr 2016 nebst Anlagen 

Gemäß § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666/ SGV NRW 2023) in der zurzeit gültigen Fassung 
ist der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 nebst Anlagen 

im Rathaus, Ahlen, Westenmauer 10, 4. Etage, 
Zimmer 432, 443 sowie 442, 

während der Dienstzeiten 

• montags, dienstags und freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 
von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 

• mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 
• donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

zur Einsichtnahme verfügbar. 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit vom 05.10.2015 bis 
einschließlich 27.11.2015 Einwendungen erheben. 

Die Einwendungen sind schriftlich an den Unterzeichnenden zu richten bzw. können zu den 
o. a. Dienstzeiten in den vorgenannten Zimmern mündlich zu Protokoll gegeben werden. 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung . 

. Ahlen, 30.09.2015 

1 < nt , ' ~~v-Y- ~ ~ 
Benedikt Ruhmöller 
Bürgermeister 



STADT TE·LGTE 
Öffentliche Bekanntmachung 

Erlass einer Satzung über die Veränderungssperre für das Bebauungsplange­
biet ''Orkotten I" der Stadt Telgte 

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am '22.09.201.5 die nachstehende 
Satzung Ober den Erlass einer Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet 
"Orkotten.l" gemäß§ 14 BauGB beschlossen . 

Satzung 

über die Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet 
·"orkotten I" der Stadt Telgte 

vom 22.09.2015 

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 aufgrund der §§ 14 
und 1.6 äes Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der der­
zeit aktuellen Fassung sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit aktuellen Fassung folgende Verände-
rungssperre als Satzung beschlossen: · 

§ 1 

Anordnung der Veränderungssperre 

Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
''Orkotten I" der Stadt Telgte wird eine Veränderungssperre angeordnet. 

§2 

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das Bebauungspl" 
angebiet ,.Orkotten I" der Stadt Telgte und ist in dem beiliegenden Plan durch eine 
durchgehende Linie gekennzeichnet. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3 

Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 



1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche An.fagen 
nicht beseitigt werden; 

2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund­
stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
zustimmungs~ oder anzeigepflichtig ist. vorgenommen werden . · 

(2) Vorhaben. die vor dem In-Kraft-Treten der Veränderungssperre baurechtlich ge­
nehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt Telgte nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem ln­
Kraft-Treten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Un­
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung wer­
den von der Veränderungssperre nicht berührt. 

(3) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann gemäß 
§ 14 Absatz 2 BauGB von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden . Die Entscheidung hierOber trifft die Baugenehmigungsbehörde im Ein~ 
vernehmen mit der Stadt Telgte. 

§4 

lokrafttreten 

Die Satzung Ober die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft (§ 16 Absatz 2 BauGB). 

§5 

Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist§ 17 B.auGS maßgebend. 

Tel te 23.09.2015 
(Ort, Datum) 



Übereinstlmmungserklärun_g.;_ · 

Gemäß § 2 Absatz 3 der Verordnung Ober di~ öffentliche Bekanntm'i:tchung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV. NRW. 
s. 516} in der derzeitigen Fassung wird bestätigt. dass der Wortlaut der Satzung 
über die Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet ~Orkotten I" der Stadt 
Telgte mit dem Ratsbeschluss vom 22.09.2015 übereinstimmt und dE!SS nach § 2 
Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist_ 

Telgte, 23.09.2015 

Stadt Telgte 
D\~ermeister 

J~kf 
Wolfgang Pieper 

Bekanntmachungsanordnung: 

Der vorstehende Beschluss zum Erlass einer Veränderungssperre für das Bebau­
ungsplangebiet "Orkotten !" gemäß § 14 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt ge­
macht. 

Telgte, 23.09.2015 

Stadt Telgte J?,;ster 
Wolfgan; Pieper 

Die Satzung Ober die Veränderungssperre kann beim Fachbereich Planen, Bauen 
und Umwelt im Rathaus der Stadt Telgte, Baßfeld 4~6, 48'291 Te!gte, Zimmer 315, 
während der Dienststunden eingesehen werden_ Jedermann kann die Verände­
rungssperre einsehen und über den Inhalt Auskunft verfangen. 

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendma­
chunQ etwaiger Entschädigungsansprüche fOr eingetretene Vermögensnachteile 
durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 Absatz 3 BauGB Ober 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendma­
chung wird. hingewiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 -Absatz 1 .Satz 1 Nr. 1 
bis 3 und Absatz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim 
Zustandekommen der Satzung nach § 215 Absatz 1 Nr_ 1 bis 3 BauGB unbeachtlich 
ist, wenn die Verletzung nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 



schriftlich gegenüber der Stadt Telgte unter .Darlegung des die Verletzung begrOn­
denden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Ferner wird darauf ·hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) 
in der derzeit aktuellen Fassung eine Verletzung von Verfahrens- oder Forrnvor~ 
schriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer VerKOndung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a} eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever­
fahren wurde nicht durchgefUhrt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher bean­
standet oder, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Telgte vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet warden, die 
den Mangel ergibt. 

Telgte. 23.09.2015 

Stadt Telgte 
Oe .. ermeister 



PLANÜBERSICHT M 1 : 1o.ooo 



BÄDER-GESELLSCHAFT TELGTE 
GMBH 

"Ortsübliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes sowie .des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung gemäß § 108 
Absatz 3 Ziffer 1 Buchst. c GO." 

Die Gesellschafterversammlung der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH hat am 22. Septem­
ber 2014 den Jahresabschluss vom 31 . Dezember 2014 unter Einbeziehung des Lagebe-
~ichtes festgestellt und wie folgt beschlossen: · 

- . :·1 .-~Die sJia~2261 i~i~'d i ri~l\rcti~~ -ünt;~~~·sr~: au-f'1~"i4.S: :2~~1 ~ts--EuR festg~~tenr· · ---~-~ .. ~-~ 

2. dem Aufsichtsrat und . dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt, wobei die anwe­
senden zu Entlastendem bezüglich ihrer eigenen Person an der Abstimmung nicht teil-
nahmen. " · 

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn'" und Verlustrechnung , An~ang und 
. Lagebericht, liegt in d~r Zeit vom 12. Oktober 2015 bis 26: Oktober 2015 während der 
Öffnungszeiten im Rathaus, Baßfeld 4 - 6, Zimmer 215, .in 48291 Telgte, zur Einsichtnah­
me aus. Die mit der Prüfung de.s Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, hat am 26 . Juni 2015 ·folgen­
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

"Nach unserer Betirtei l ~ng auf Grund der bei .der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent­
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und. den ergänzenden Best­
immungen des G,esellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- un.d Ertragslage der Gesellschaft Bäder-Gesellschaft Telgte 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,· Telgte, Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schafLund stellt die Chanc~n.undJsisi!(en der .z.ukünftigen Entwicklung zutreffend. dar." · 

Telgte, den 23. September 2015 

s;~ 
Splirethoff , · 
Geschäftsführer . 



BÜRGERHAUSTELOTE 
-GMBH 

"Ortsübliche .Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschl·usses und des 
Lageberichtes sowie des Ergebnisses- der Jahresabschlussprüfung gemäß § 108 
Absatz 3 Ziffer 1 Buchst. c GO." · · 

Die Gesellschafterversammlung der Bürgerhaus Telgte GmbH hat am 22. September 2015 
den Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung des Lageberichtes 
festgestelltunpwie beschlossen: 

" 1. Die Bilanz 201 wird in Aktiva und Passiva auf 71.916,69 UR festgestellt, 

2. dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt, wobei die anwe­
senden zuEntlastenden bezüglich ihrer eigenen Persori an der Abstimmung nichtteil-
nahmen ." · 

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung , Anhang und 
Lagebericht, liegt in der Zeit vom 12. Oktober 2015 bis 26. Oktober 2015 während der 
Öffnungszeiten im Rathaus, Baßfeld 4 - 6, Zimmer 215, in 48291 Telgte, zur Einsichtnah­
me aus. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und pes Lageberichtes beauftragte 
CURACON GmbH Wirtschaftsprdfurigsgesellschaft, Münster, hat am 19. Juni 2015 folgen­
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

"Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent­
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschri-ften und den ergänzenden Best­
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
OrdnungsmäßigerBuchführung ein den tatsächlichen Vert)älthjssen entsprechendes Bild .· 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Bürgerhauses Telgte GmbH, Telgte. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref­
fendes Bild · von der Lage der (;esellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu­
künftigen Entvvicklung zutreff_end . dar." 

Telgte; den 23: September 2015 

c~· 
8Pfethoff . 
Geschäftsführer 



STÄDTISCHE, WIRTSCHAFTSBETRIEBE 
TELGTE GMBH 

"Ortsübliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses und des 
· Lageberichtes sowie des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung gemäß § 108 
Absatz 3 Ziffer 1 Buchst. c GO." 

Die Gesellschafterversammlung der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH hat am 
22. September 2015 den Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung 
des Lageberichtes festgestellt und wie folgt beschlossen: 

-··· ----" t . DieBH-anz201·$;Xt~'ktNf~f~crhd-Pas~·I~aauf&.~6-~~- 5·9-'fttRFestgestet1t~ ---- - ~-~---~-~ 

2. der Jahresüberschuss von 276.043,04 EUR wird mit dem bestehenden Verlustvortrag 
in Höhe von 68.898,11 ·EUR verrechnet und der überstefg'ende Betrag in Höhe von 
207.144,93 EUR in die Gewinqrücklage eingebucht, 

\ 

3. dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt, wobei die anwe­
senden zu Entlastenden bezüglich ihrer eigenen Person an der Abstimmung nicht teil­
nahmen." 

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und \l~rlustrechnung, Anhang und 
Lagebericht, liegt in der Zelt vom 12. Oktober 2015 IJis 26. Oktober 2015 während der 
Öffnungszeiten im Rathaus, Baßfeld 4 - 6, ·Zimmer 215, in 48291 Telgte, zur Einsichtnah­
me aus. Die mit der Prüfung des ·Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte · 
CURACON GmbH WirtschaftsprüfungsgeseiJschaft, Münster, hat am 30. Juni 2015 folgen­
den Bestätigungsvermerk erteilt: 

. . 
,, .-

"Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent.,. 
spricht der Jah"resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best­
immungen des GesellschaftsVertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
or_dnungsmäßiger .Buchführung ei_!1 den tatsächJjch.~,n\lWb~lt~i~.§~n entsprechenp_es. Bilcj 
der' Vermögens~, Finanz.:. und Ertragslage der .Gesellschaft Stadtische Wirtschaftsbetrie-­
be Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte . Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge­
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar." 

Telgte, den 23. September 2015 


